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Liebe Eltern und Erziehungsberichtigte der Klassen 1-4,  
 
das Schuljahr hat gut begonnen und wir freuen uns sehr darüber, dass wir die Schülerinnen 
und Schüler wieder bei uns begrüßen durften. Für das laufende Schuljahr 25/26 haben sich 
an unserer Schule zwei wesentliche Änderungen ergeben, über die ich Sie gerne in Kenntnis 
setzen möchte. 
 
Einführung von Untis für die Eltern - Änderung der Schulbesuchsverordnung 
 
Aufgrund der gesetzlichen Änderungen der Schulbesuchsverordnung ist es in Zukunft 
ausreichend, wenn Sie uns im Krankheitsfall Ihres Kindes mündlich, telefonisch, elektronisch 
oder schriftlich informieren. Eine schriftliche Entschuldigung ist nur nach Aufforderung durch 
die Schule nachzureichen. 
Um Ihnen den Entschuldigungsvorgang zu erleichtern, erhalten alle Eltern und 
Erziehungsberechtigten an den Elternabenden die Zugangsdaten für einen eigenen 
Untiszugang, der diesen Vorgang für Sie ganz einfach macht. Per Mausklick ist ihr Kind bei 
uns entschuldigt und dies wird dann auch gleich im elektronischen Tagebuch erfasst. 
Natürlich dürfen Sie uns auch weiterhin telefonisch bzw.per E-Mail Bescheid geben. 
Die Anleitung zur Installation von Untis auf Ihrem PC bzw. Ihrem Handy ist diesem Schreiben 
beigefügt. 
 
Neuerungen bei der Umsetzung des Handyverbots 
 
Wie Sie sicherlich wissen, gilt an unserer Schule bereits seit Längerem ein Handyverbot. Diese 
Regelung haben wir in Absprache mit dem Gesamtelternbeirat sowie der Schulkonferenz, vor 
allem bezüglich der Sekundarstufe, präzisiert. Grundsätzlich gilt, dass keine Handys oder 
andere mobile Endgeräte in der Schule genutzt werden dürfen. Sollte Ihr Kind trotzdem ein 
Handy dabeihaben, hat dies ausgeschaltet in der Schultasche zu sein. Neben dem 
Handyverbot ist es auch untersagt, Smartwatches zur Kommunikation während des Schultags 
zur nutzen. Wenn Ihr Kind eine solche Uhr nutzt, ist diese in den dafür vorgesehenen 
Schulmodus zu schalten.  
Sollte es dann doch zu unerlaubten Nutzung seitens Ihres Kindes kommen, werden wir das 
entsprechende mobile Endgerät zu uns nehmen und dieses nur den Eltern am Ende des 
Schultages wieder ausgehändigen.  
 
Ich grüße Sie ganz herzlich und bedanke mich für Ihr Verständnis.  
 

 
Markus Bizer 
-Rektor- 
 


